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Insgesamt ist zu begrüßen, wenn die Bundesregierung das Untersuchen, Benennen und 

Verhindern von Femiziden in Deutschland intensiviert. Sie sollte dabei an bereits 

bestehende Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene anknüpfen und aus den 

Erfahrungen lernen.  

 

1. Tötungsdelikte an Frauen (und Mädchen), die im Kontext von Sexismus, Macht und 

Kontrolle im Geschlechterverhältnis verübt werden, sollten als Femizide anerkannt 

werden 

Der Begriff „Femicide“ bezeichnet die Tötung von Frauen (und Mädchen)1 aufgrund ihres Geschlechts 

und fokussiert auf Tötungsdelikte, die auf der Unterordnung und Kontrolle von Frauen in 

patriarchalischen Gesellschaften als Ursache- und Motivhintergrund beruhen. Femizide werden am 

häufigsten durch Partner oder Ex-Partner im Kontext von Trennung und Scheidung sowie häuslicher 

Gewalt verübt. Frauen sind von Tötungen durch Beziehungspartner um ein Vielfaches häufiger 

betroffen als Männer; die Trennungs- und Scheidungssituation stellt für Frauen (anders als für Männer) 

eine Hochrisikosituation dar, schwere Gewalt bis hin zur Tötung zu erfahren, was in der empirischen 

Forschung durchgängig belegt, aber auch in der polizeilichen und sozialen Praxis bekannt ist.2 Zudem 

werden zu Femiziden auch Tötungen im Zusammenhang mit sexueller Gewalt, Tötungen im Kontext 

der Kontrolle von Mädchen und Frauen durch die Familie (auch „Ehrenmord“),  die Tötung von 

Prostituierten, sowie die Tötung von Frauen und Mädchen im Kontext von Frauenhass und 

Antifeminismus gezählt.  

Das seit 2018 bestehende European Network on Femicide (EOF), welches aus der EU COST Action on 

Femicide (2013-2017) hervorgegangen ist, setzt sich seit vielen Jahren dafür ein, dass diese 

Tötungsdelikte an Frauen als Femizide erkannt, benannt und durch die Regierungen auf nationaler und 

internationaler Ebene bekämpft und verhindert werden (s. eof.cut.ac.cy). 

                                                           
1 Hierzu können auch Frauen und Mädchen gezählt werden, die sich selbst nicht dem weiblichen Geschlecht 
zuordnen, aber als solche „gelesen“ werden.  
2 Die Ausführungen des Sachverständigen Fischer hierzu sind veraltet und ignorieren die vielen empirische 
Befunde aus der quantitativen und qualitativen empirischen Sozialforschung der letzten 20 Jahre, die den 
Motivhintergrund der Macht und Kontrolle bei Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen bis hin zur Tötung von 
Partnerinnen in Kontext von Trennung und Scheidung belegen.  



Dazu müssen auch in Deutschland und Europa mehr wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über 

Ausmaß und Hintergründe der Taten gesammelt und für die verbesserte Prävention und 

Öffentlichkeitsarbeit ausgewertet werden. 

 

2. Unterstützung der nationalen Arbeit des European Observatory on Femicide (EOF) 

statt Aufbau von Parallelstrukturen 

Im European Observatory on Femicide (EOF) werden seit 2018 mit einem einheitlich entwickelten 

wissenschaftlichen Datenerfassungssystem in vielen europäischen Ländern alle bekannt gewordenen 

Fälle von Femiziden (durch nationale Focal Points, auch in Deutschland) erfasst und mit möglichst 

breiten Hintergrundinformationen zu den Taten, Motiven, Gefährdungssituationen, institutionellen 

Reaktionen und rechtlichen Folgen in eine gemeinsame Datenbank eingefügt, welche sowohl nationale 

als auch internationale Auswertungen vorsieht. Darüber hinaus wird in vertiefenden qualitativen 

Fallanalysen ermittelt, ob und wie die Institutionen intervenieren und was auf gesellschaftlicher, 

rechtlicher und politischer Ebene verbessert werden kann und muss, um Femizide zu verhindern. Diese 

Aufbauarbeit wird seit über sieben Jahren von engagierten Wissenschaftlerinnen in Deutschland und 

in 23 anderen europäischen Ländern bislang ehrenamtlich geleistet. Im Mai 2021 soll der erste 

gemeinsame Bericht mit Daten aus 2019/2020 veröffentlicht werden. Das European Observatory on 

Femicide (EOF) setzt sich aktuell verstärkt dafür ein, dass in allen beteiligten Ländern die Arbeit der 

nationalen Focal Points, die vielfach bereits als nationale Beobachtungsstellen zu Femicide agieren, 

durch die Regierungen finanziell und ideell unterstützt wird. Dadurch können sowohl nationale als 

auch europäisch vergleichbare Daten und Erkenntnisse methodisch fundiert und langfristig erfasst, als 

auch gemeinsame Aktivitäten der Länder zur Prävention und zum besseren Schutz von Frauen und 

Mädchen forciert werden.  

Mittel zum Aufbau einer nationalen Beobachtungsstelle sollten in dieses Netzwerk fließen, in dem die 

methodischen Voraussetzungen für die Erfassung und Beobachtung von Femiziden in langjähriger 

Vorarbeit geschaffen wurden, anstatt mit einer weiteren Stelle in Deutschland eine Parallelstruktur 

aufzubauen. Insofern wird empfohlen, eine nationale Beobachtungsstelle zu Femiziden direkt am 

nationalen Focal Point des EOF anzubinden.  

 

3. Strategien zur Prävention von Femiziden  

Bisherige Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis verweisen darauf, dass zur Bekämpfung und 

Verhinderung von Femiziden v.a. folgende Aktivitäten erforderlich sind: 

 Femizide wahrnehmen und ein verändertes Bewusstsein in Gesellschaft, Politik und im 

Rechtssystem schaffen 

Dazu bedarf es der regelmäßigen Datensammlung und -auswertung, vertiefender Forschung  

und einer veränderten Berichterstattung, in der die Taten nicht individualisiert, sondern vor 

dem Hintergrund der bestehenden Geschlechterverhältnisse eingeordnet und als Ausdruck 

von patriarchaler Kontrolle und Gewalt auf Mikro- und Makroebene interpretiert werden. 

Notwendig sind eine breite Öffentlichkeitsarbeit sowie  multiprofessionelle Schulungen in den 

Aus- und Fortbildungen aller relevanten Berufsgruppen (u.a. bei Polizei und Justiz, 

Journalist*innen, in der Sozialverwaltung und Sozialen Arbeit, in den Fachausbildungen sowie 



im gesamten Bildungssystem). Eine solche Öffentlichkeitsarbeit in Form von Kampagnen sowie 

multiprofessionellen Schulungen, auch für die Medien, werden derzeit von einigen am 

European Observatory on Femicide (EOF) beteiligten Wissenschaftler*innen in Kooperation 

mit der Fachpraxis im Rahmen des europäischen Projektes FEM-Unite (DG Justice and 

Consumers) für Deutschland, Spanien, Portugal, Malta und Zypern aufgebaut und soll mit 

Unterstützung der Bundes- und Landesministerien ab 2022 in die Bereite getragen werden.  

 

 Frauen (und Mädchen) konsequent vor häuslicher und sexualisierter Gewalt schützen 

Die Unterstützungssysteme für von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen müssen so auf- 

und ausgebaut werden, dass jede Betroffene (und deren Kinder) unmittelbar und zeitnah, 

sowie niedrigschwellig und ohne Barrieren Schutz und Unterstützung in einer 

Schutzeinrichtung und/oder Fachberatungsstelle erhalten. Polizei und Gerichte müssen 

wirksame Schutz- und Präventionsmaßnahmen einleiten, um schwere Gewalt und 

Tötungsdelikte an Frauen und Mädchen zu verhindern (dazu gehören v.a. die konsequente 

Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes, ein multiprofessionell vernetztes Hochrisiko-

management mit zeitnahen Fallkonferenzen - wie es etwa im RiGG Interventionsprojekt in 

Rheinland Pfalz erfolgreich umgesetzt wird,3 flächendeckende Täterarbeit und der 

konsequente Schutz von Frauen und Kindern im Kontext von Umgangs- und 

Sorgerechtsentscheidungen mit zusätzlichen Auflagen für gewalttätige Täter/Väter).4  

 

 Egalitäre, von Respekt und Solidarität geprägte Geschlechterverhältnisse durch 

Bildungsmaßnahmen auf allen Ebenen schaffen 

In Kitas und Schulen, aber auch in der Elternarbeit, Ausbildung und hochschulischen Bildung 

sowie in der Arbeitswelt muss die Erziehung und Aufklärung hin zu egalitären, von Respekt und 

Solidarität geprägten Geschlechterbeziehungen als fester konzeptioneller Bestandteil 

verankert werden und auch Trainings zum Umgang mit Aggression, Ausgrenzung, Frustration, 

Diskriminierung und Gewalt beinhalten. Ziel muss eine Kultur sein, in der die Abwertung 

des/der Anderen keinen Platz mehr hat und in der jeder Mensch, unabhängig von Herkunft, 

geschlechtlicher Identität und Orientierung, Alter, Behinderung, Bildung und 

sozialer/beruflicher Position gleichermaßen akzeptiert und respektiert wird, und in der 

männliche Kontroll- und Besitzansprüche gegenüber Frauen Vergangenheit sind.  

 

4. Ausblick 

 

 Femizide und rechtliche Sanktionierung: Im Rechtssystem und der Rechtspraxis muss geprüft 

werden, wie Tötungsdelikte an Frauen mit den oben genannten Merkmalen von Femiziden 

angemessen sanktioniert werden und eine hohe Strafzumessung erfahren können (z.B. durch 

die Feststellung niedriger Beweggründe, wenn Tötungsdelikte an Frauen oder als Frauen 

gelesenen Personen im Kontext von patriarchalischen Kontroll- und Machtvorstellungen, 

Sexismus und sexualisierter Gewalt und/oder Frauenverachtung erfolgen).5 

                                                           
3 https://mffjiv.rlp.de/de/themen/frauen/gewalt-gegen-frauen-und-maedchen/das-projekt-rigg/ 
4 Dies ist besonders wichtig, weil Frauen in und nach der Trennung von gewaltbereiten Partnern besonders 
gefährdet sind, Opfer von schwerer Gewalt zu werden.  
5 s. differenziert die Stellungnahme des Deutschen Juristinnenbundes, S. 4ff 



Auch sollten „geschlechtsspezifische Beweggründe“ in die Strafzumessungspraxis Eingang 

finden (s. Stellungnahme djb). Bei sexistischen Motiven sollte, ebenso wie bei rassistischen 

Motiven, eine höhere Strafzumessung erfolgen, weil ihnen menschenverachtende 

Vorstellungen zugrunde liegen. Eine Dissertation zur Rechtspraxis im Bereich der 

Tötungsdelikte an Frauen wird derzeit an der Universität Bochum von einer ehemaligen 

Mitarbeiterin unserer Forschungs- und Beobachtungsstelle Geschlecht, Gewalt, 

Menschenrechte (FOBES) erstellt und wird weitere Erkenntnisse zur Rechtspraxis und 

notwendigen Veränderungen liefern.   

 

 Unterstützung und Entschädigung der Angehörigen getöteter Frauen: Im Rahmen einer vom 

europäischen Gleichstellungsinstitut EIGE in Auftrag gegebenen Studie ermitteln wir derzeit in 

fünf Ländern (Deutschland, Frankreich, Spanien, Rumänien und Portugal) ob die Rechte der 

Angehörigen (insb. von Kindern und Verwandten) getöteter Frauen vor, im und nach dem 

Gerichtsprozess ausreichend Berücksichtigung finden und inwiefern angemessene  

Umgangsweisen, Entschädigungsleistungen und Unterstützungsmöglichkeiten in den Ländern 

geschaffen werden können.  

 

 Entwicklung von Präventionsstrategien unter Einbeziehung gewaltbetroffener Frauen: 

Bislang werden Präventions- und Interventionsstrategien zur Verhinderung von Gewalt gegen 

Frauen (und Femiziden) weitgehend ohne die Perspektive der von Gewalt betroffenen Frauen 

(und ihrer Kinder/Angehörigen und sozialen Umfelder) entwickelt; sie bleiben dadurch vielfach 

unzureichend (siehe auch die Stellungnahme von Antje Joel im Anhang). Künftige Strategien 

müssen bei der Entwicklung von Maßnahmen zur Intervention und Prävention, wenn sie 

wirkungsvoll sein sollen, (ehemals) Betroffene als Expert*innen einbeziehen und auf deren 

Erfahrungen aufbauen.  

 

 Verstärkung von Tat- und Täterprävention: 

Bisherige Maßnahmen zur Verhinderung von schwerer Gewalt beziehen sich fast durchgängig 

auf den Schutz und die Unterstützung der von Gewalt betroffenen Frauen; die Täter bleiben 

weitgehend unberücksichtigt und werden weder konsequent gestoppt, noch aktiv zu 

Verhaltensänderungen und zur Verantwortung gezogen. Hier ist ein gesellschaftlicher und 

politischer Perspektivwechsel auf allen Ebenen erforderlich: anstatt Frauen und Kindern die 

Hauptlast zur Beendigung der Gewalt abzuverlangen, müssen Gesellschaft, Politik und 

rechtliche wie soziale Praxis einen stärkeren Fokus auf die Tat- und Täterprävention legen 

(siehe dazu auch die Stellungnahme von Antje Joel im Anhang).  

 

 Einbettung nationaler Strategien zum Abbau von Femiziden und Gewalt gegen Frauen in 

internationale Strategien und Aktivitäten sinnvoll: In vielen Ländern innerhalb und außerhalb 

Europas wurden auf unterschiedlichen Ebenen Strategien entwickelt, um Femizide zu erfassen 

und in der Öffentlichkeitsarbeit sichtbar zu machen, zu sanktionieren und zu verhindern. Von 

diesen kann und sollte Deutschland lernen und profitieren. Die Bundesregierung wäre deshalb 

gut beraten, verstärkt nationale Forschung, Praxis und Strategieentwicklung zu fördern, die in 

internationale und auch europäische Aktivitäten eingebunden ist und deren Erfahrungen und 

Erkenntnisse für Deutschland nutzbar gemacht werden können.   


